
Handreichung der Stadt Kamen (Stand 09.11.2017)

Durch die Bewilligung der Städtebaufördermittel aus dem Bund-Länder-Programm 
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ ist es der Stadt Kamen möglich, für den Stadtteil 
Heeren-Werve einen sogenannten Verfügungsfonds einzurichten. Hierbei handelt es 
sich um ein Modell eines Stadtteilbudgets, was in den letzten Jahren bereits in vielen 
Kommunen zur Anwendung gekommen ist und dazu beigetragen hat, eine Vielzahl 
von stadtteilbezogenen und vor allem akteursgetragenen Projekten umzusetzen. Ver-
einfacht lässt sich sagen, dass jeder privat aufgebrachte Euro um einen Euro aus dem 
Verfügungsfonds ergänzt wird. Alle notwendigen Informationen zum Verfügungsfonds 
der Stadt Kamen werden in dieser Handreichung gebündelt.

Bei allen Fragen rund um den Verfügungsfonds berät Sie das Stadtteilmanagement:

Mareike Kapels | Mittelstraße 14 | mail@stadtteilprojekt-heeren-werve.de | 02307-9252744

Für Sie vor Ort | mittwochs 10.00 bis 13.00 Uhr

Inhalt:
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i CHeCKliSte und praKtiSCHe BeiSpiele

Ihre geplante Maßnahme liegt innerhalb des Geltungsbereichs des Verfügungs-
fonds. Prüfen Sie dies bitte im allerersten Schritt. Die entsprechende Abbildung 
finden Sie im Kapitel III „Geltungsbereich Verfügungsfonds“.

Ist Ihre Maßnahme gemeinwohlorientiert, fördert sie den Gemeinsinn im Stadt-
teil, wertet sie das Stadtbild auf und werden mit ihr keine Gewinne erzielt? 
Dann erfüllt Ihre Idee die wichtigsten Voraussetzungen, um eine Zuwendung 
zu erhalten. 

Es versteht sich von selbst, dass keine bereits realisierten Maßnahmen nach-
träglich gefördert werden können. Gerne können Sie mit ersten Ideen das 
Stadtteilmanagement, Mittelstraße 14, aufsuchen. Das Stadtteilmanagement 
ist Ihnen bei der Vorbereitung einer Antragstellung und bei der eigentlichen 
Antragstellung behilflich. 

Wenn Sie z. B. einen Infopylon aufstellen möchten, brauchen Sie eine Bauge-
nehmigung. Eine Baugenehmigung ist beispielsweise eine „erforderliche öffent-
lich-rechtliche Genehmigung“ im Sinne von Punkt 1 der Förderrichtlinien Verfü-
gungsfonds. Über die Kosten für die Aufstellung muss eine Abstimmung mit der 
Stadt Kamen stattgefunden haben. 

Ihre Maßnahme darf insgesamt auch 20.000 € kosten. Der maximal mögliche 
Zuschuss liegt jedoch bei 5.000 €. Nur in Einzelfällen kann ein höherer Zuschuss 
gewährt werden. Ab einer Gesamtsumme von 300 € müssen Sie Ihrem Antrag 
drei Vergleichsangebote beifügen. 

Sie möchten etwas anschaffen, bauen oder errichten? Dann handelt es sich um 
eine investive Maßnahme und Sie können auf eine Zuwendung hoffen. Wenn 
zu dieser investiven Maßnahme noch vorbereitende Konzepte erforderlich sind, 
sind auch diese zuwendungsfähig. 

Der Verwendungsnachweis ist zwingend erforderlich. Sammeln Sie bitte alle Ori-
ginalrechnungen und denken Sie daran, Fotos zu machen. 

Ihre Idee wird von vielen Personen aus dem Stadtteil mitgetragen? Dadurch er-
höht sich Ihre Chance auf die Bewilligung einer Zuwendung. 
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infopylon Hellweg
Bad Driburg

Durch den Zusammenschluss der gesamten 
Händlerschaft der Einkaufslage „Hellweg“ 
konnten insgesamt 3 Pylone an den Eingän-
gen zum Hellweg aufgestellt werden. 

Blumenkübel
Bad Driburg

Mehrere Anwohner einer Straße haben sich 
zusammengetan, um gemeinsam Blumen-
kübel zur Aufwertung des Straßenraumes 
anzuschaffen. 

Spielgeräte Hellweg
Bad Driburg

Mehrere Händler des Hellwegs haben sich 
zusammengeschlossen, um Spiel- und Be-
wegungsangebote für den öffentlichen 
Raum einzurichten. 

mareiKe KapelS 

Stadtteilmanagement

Mittelstraße 14

59174 Kamen

Tel.: 02307 - 9 25 27 44

Mail: mail@stadtteilprojekt-heeren-werve.de

Wir freuen uns auf ihre projektideen!

Beratung und Unterstützung erhalten Sie von: 

mattHiaS Breuer

Fachbereich Planung, Bauen, Umwelt

Rathausplatz 1

59174 Kamen

Tel.: 02307 - 148-2630

Mail: matthias.breuer@stadt-kamen.de

Ihr Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung: 
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ii FörderriCHtlinie verFügungSFondS

Seit 2016 erhält die Stadt Kamen für den Ortsteil Heeren-Werve Städtebaufördermittel 
aus dem Bund-Länder-Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“. Im Rahmen der 
Stadtteilentwicklung soll das Engagement der örtlichen Gewerbetreibenden, Vereine, 
Initiativen und Einrichtungen sowie auch der Bürgerinnen und Bürger (im Folgenden 
Akteure genannt) unterstützt werden. Der Verfügungsfonds ist ein Budget, mit Hilfe des-
sen lokal initiierte Projekte umgesetzt werden können. 

Die Fördermittel werden nach Maßgabe dieser Richtlinie sowie der „Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung 
und Stadterneuerung“ (Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008, Nr. 14) des Landes NRW 
und nach der Maßgabe der jährlichen Haushaltssatzung der Stadt Kamen gewährt. 

1 voraussetzungen

Das Projekt liegt innerhalb des förmlich abgegrenzten Geltungsbereichs des „Stadtum-
baugebietes Heeren-Werve“ (siehe Kapitel II).

Das Projekt hat einen Nutzen für die Allgemeinheit, es bestehen keine Zugangsbe-
schränkungen (gemeinwohlorientiert).

Projekte, die von vielen Akteuren gemeinsam initiiert und getragen werden, werden 
vorrangig gefördert. 

Das Projekt fördert das Miteinander, das Engagement sowie Kooperationen im Stadtteil.

Für das Projekt liegen alle erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen vor. 

Mit dem Projekt darf erst begonnen werden, wenn dem Antragsteller ein Zuwendungs-
bescheid vorliegt. 

2 Fördergegenstand

Es werden von Akteuren mitgetragene Projekte gefördert, mit denen ein Mehrwert für 
die Allgemeinheit verbunden ist. Es werden investive und investitionsvorbereitende 
Projekte bezuschusst:

• Projekte zur Aufwertung und Stärkung des Stadtbildes und des Wohnumfeldes 
Heeren-Werve

• Projekte zur Belebung des Einzelhandels und der Gastronomie
• Projekte zur Imagebildung und zur Öffentlichkeitsarbeit
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Im Falle der Förderung von investitionsvorbereitenden Maßnahmen wird in der Regel 
der Abschluss einer Vereinbarung zur Umsetzung des damit vorbereiteten Projektes vo-
rausgesetzt. 

Folgende Projekte sind nicht förderfähig:

• Projekte, die bereits eine Förderung durch eine andere Quelle erhalten (Verbot der 
Doppelförderung)

• Projekte, die sich in der Umsetzung befinden oder bereits fertiggestellt sind (dazu 
gehört auch der Abschluss eines Leistungs- und Lieferauftrages.)

• Kommerzielle Projekte, die einer Gewinnerzielung dienen
• Personal-, Betriebs- und Sachkosten sind keine Fördertatbestände

3 art und umfang der Förderung

Der Verfügungsfonds finanziert sich aus Mitteln der Städtebauförderung und der Stadt 
Kamen. Es handelt sich dabei um freiwillige Leistungen. Eine Projektförderung durch 
den Verfügungsfonds erfolgt nur im Rahmen der bewilligten Fördermittel und der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel der Stadt Kamen. 

Der Verfügungsfonds stellt ein jährliches Budget von 30.375 € bis 31.12.2021 bereit. Die 
Projekte erhalten (vorbehaltlich der Mittelverfügbarkeit) 50 % Zuschuss aus öffentlichen 
Mittel. Die anderen 50 % müssen sich aus privaten Mitteln zusammensetzen. Die Mittel 
sind zweckgebunden und müssen angemessen sowie wirtschaftlich verwendet werden. 

Der maximale Zuschuss pro Projekt liegt bei 5.000 €. Abweichungen hiervon sind in 
Ausnahmefällen möglich, wenn die Durchführung des Projektes von besonderem öf-
fentlichen Interesse ist. 

Der private Anteil muss als Geldleistung erbracht werden, Eigenleistungen oder fiktive 
Ausgaben können nicht angerechnet werden. 

4 antragstellung und verfahren

Jeder Akteur in Heeren-Werve, egal ob juristische oder natürliche Person, kann einen 
Antrag zum Verfügungsfonds stellen. Der Antrag ist schriftlich an die Stadt Kamen zu 
richten. Das Formular aus Kapitel III muss zu diesem Zweck verwendet werden. Folgen-
de Angaben sind erforderlich:

• Angaben zur Antragsteller
• Erläuterung des Projektes, inkl. Beschreibung des Nutzens für die Allgemeinheit und 

die erwarteten Effekte auf das Stadtbild und das Wohnumfeld
• Genaue Verortung des Projektes und Umsetzungszeitraum
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• Detaillierte Darstellung der Kosten und Finanzierung. Ab einem Gesamtkostenrah-
men von 300 € müssen drei Vergleichsangebote eingeholt werden. Die Vergleichs-
angebote sind mit dem Antrag einzureichen. 

• Rechtsverbindliche Unterschrift

Ein Gremium entscheidet über die Vergabe der Mittel aus dem Verfügungsfonds. Das 
Gremium setzt sich zusammen aus Vertretern der Stadtverwaltung Kamen, des Stadt-
teilmanagements sowie örtlichen Vertretern aus dem Stadtteil. Das Gremium kann die 
Förderung einzelner Maßnahmen an Auflagen binden. 

Das Gremium berät ausschließlich vollständig vorliegende Antragsunterlagen. 

Anträge können ganzjährig gestellt werden. Das Gremium tagt bedarfsabhängig nach 
Eingang der Anträge. 

Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung von Mitteln aus dem Verfügungsfonds besteht nicht. 

5 Bewilligung und mittelverwendung 

Voraussetzung für eine Bewilligung ist, dass die technische Umsetzbarkeit, die Einhal-
tung gesetzlicher Vorschriften sowie die Einhaltung der Förderkriterien durch die Stadt 
Kamen bestätigt worden ist. 

Die Bewilligung erfolgt schriftlich durch einen förmlichen Zuwendungsbescheid der 
Stadt Kamen. Erst wenn dem Antragsteller der schriftliche Bewilligungsbescheid vor-
liegt, darf mit der Umsetzung des Projektes begonnen werden. 

Dem Zuwendungsbescheid werden die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen zur Projektförderung (ANBest-P) beigefügt, die vom Zuwendungsempfänger 
zwingend einzuhalten sind. 

Es ist ein Verwendungsnachweis zu erbringen. Dieser besteht aus einer Kurzdokumenta-
tion, Fotos und den Originalrechnungen. Nach einer Prüfung der Unterlagen erhält der 
Antragsteller die Originalrechnungen zurück. Der Verwendungsnachweis ist sechs Wo-
chen nach Fertigstellung des Projektes bei der Stadtverwaltung Kamen einzureichen. 

Nach Prüfung der Unterlagen erfolgt die Auszahlung der bewilligten Mittel durch die 
Stadt Kamen. Auf Nachfrage kann im Einzelfall geprüft werden, ob eine Vorfinanzierung 
möglich ist. Voraussetzung hierfür ist insbesondere ein Nachweis, dass die Finanzierung 
des Eigenanteils und die zweckgemäße Verwendung der Mittel durch den Antragsteller 
sichergestellt sind. 

Eine nachträgliche Erhöhung der bewilligten Mittel bei Kostenüberschreitungen ist aus-
geschlossen. Reduzieren sich die tatsächlichen Kosten gegenüber der ursprünglichen 
Kalkulation, verringert sich der Zuschuss entsprechend. 
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6 Zweckbindungsfrist

Die Zweckbindungsfristen sind:

• 5 Jahre für bewegliche Gegenstände
• 10 Jahre für Gebäude, Gebäudeteile, sonstige bauliche Anlagen und Grundstücke
• Für geförderte Untersuchungen, Planungen, Wettbewerbe endet die Zweckbin-

dungsfrist mit der Vorlage des Ergebnisses bzw. mit der Beendigung der Maßnahme

Dies ist vom Zuwendungsempfänger einzuhalten und sicherzustellen. Dabei geht es in 
erster Linie um die Sicherstellung der zweckentsprechenden Nutzung. 

7 rücknahme und Widerruf des Bewilligungsbescheids

Im Falle eines Verstoßes gegen diese Richtlinie oder falsche Angaben kann der Bewilli-
gungsbescheid auch nach Auszahlung des Zuschusses aufgehoben werden. Zu Unrecht 
ausgezahlte Beträge können mit der Aufhebung des Bewilligungsbescheides zur Rück-
zahlung fällig werden.

8 pflichten der Stadt Kamen

Die Stadt Kamen versichert, dass die Antragsdaten ausschließlich für dienstliche Zwecke 
gespeichert werden. Bei nicht gegebenen Voraussetzungen oder nicht mehr benötig-
ten Angaben, z. B. durch Ablauf des Bewilligungszeitraums, werden gespeicherte Daten 
gelöscht bzw. unkenntlich gemacht. Die Vorschriften des Datenschutzgesetzes werden 
beachtet.

9 inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit dem Beschluss des Rates der Stadt Kamen am 09.11.2017 in 
Kraft. Verwalter des Verfügungsfonds ist die Stadt Kamen.

gez. Bürgermeister Hupe
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iii geltungSBereiCH verFügungSFondS

Stadtumbaugebiet Heeren-Werve
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iv antragSFormular

vorname, nachname: 

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Telefon tagsüber:

E-Mail-Adresse:

ggf. Verein oder Institution:

Sind Sie vorsteuerabzugsberechtigt?               Ja                                                 Nein

Bankverbindung:

Kontoinhaber:  

Bank:                                                                                                   BIC:

IBAN:

Kooperationen und partner:

StAdt KAMen

Fachbereich Planung, Bauen, Umwelt

Rathausplatz 1

59174 Kamen

Eingangsstempel

Laufende Nummer

Wird vom Empfänger ausgefüllt
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titel der maßnahme:

Beschreibung:

Zeitpunkt geplante Durchführung, Termin/Datum: 

Welche Ziele werden mit der Maßnahme verfolgt, welche Wirkungen werden erwartet: 

Welche Zielgruppen sollen erreicht werden: 

Folgender Abstimmungsstand liegt vor:
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Kosten:

Position 1:  €

Position 2:   €

Position 3:  €

Position 4:  €

gesamtkosten *:   €

* bitte fügen Sie dem Antrag ab einer Gesamtsumme von 300 € drei Vergleichsangebote bei

Finanzierung gesamtkosten: 

Eigenanteil:   €

ggf. Spenden:  €

Beantragte Zuwendung:   €

gesamtkosten:   €

Hiermit erkläre ich, dass

die in diesem Antrag einschließlich seiner Anlagen gemachten Angaben vollstän-
dig und richtig sind.

mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und nicht vor Bewilligung der 
Zuwendung begonnen wird.

die Richtlinien der Stadt Kamen für die Vergabe von Zuwendungen aus dem Ver-
fügungsfonds bekannt sind und als verbindlich anerkannt werden.

die Publizitätsvorschriften der Fördermittelgeber bei jeglicher Öffentlichkeitsar-
beit beachtet werden.

Ort, Datum Unterschrift
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v  vordruCK verWendungSnaCHWeiS

StAdt KAMen

Fachbereich Planung, Bauen, Umwelt

Rathausplatz 1

59174 Kamen

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich mein bei Ihnen beantragtes Projekt um-
gesetzt habe. Die Fertigstellung erfolgte am _________________, die Gesamtkosten 
liegen bei insgesamt _________________. Ich habe diesem Schreiben nun die Origi-
nalrechnungen sowie die geforderte Dokumentation zum Projekt beigefügt.

Nach eingehender Prüfung meiner Unterlagen möchte ich Sie bitten, den Zuschuss zu 
meiner Maßnahme in der von Ihnen bewilligten Höhe anzuweisen. Bitte verwenden Sie 
dazu die Kontodaten aus meinem Antragsformular. 

Ich bedanke mich für die konstruktive Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Name Absender:

Anschrift:

Titel der Maßnahme: 

Betreff: verwendungsnachweis verfügungsfonds Stadtteilprojekt Heeren-Werve

Datum: _________________


